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 Veröffentlicht am 25.08.1999

Norm

EO §151

Rechtssatz

In den Fällen, in denen die gemeinsam zu versteigernden und eine unterschiedliche Widmung aufweisenden

Grundstücke keine wirtschaftliche Einheit bilden, ist ebenfalls ein einheitliches geringstes Gebot festzusetzen, welches

sich aber aus der Summe von zwei Dritteln des Wertes der als "Landgüter" anzusehenden Grundstücke und der Hälfte

des Wertes der als "Häuser" geltenden Grundstücke zusammensetzt.
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